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BAGüS-00-06 
BAGüS-SGB XII-82 25.05.2005 
 

Mitglieder-Info Nr. 22/2005 
 
Umsetzung des SGB XII 
hier: Anwendung des § 82 Abs. 4 SGB XII 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Sozialgericht München hat in einem Beschluss vom 18.05.2005 in einem einst-
weiligen Anordnungsverfahren zur Frage der Anwendung von § 82 Abs. 4 Satz 1 
SGB XII Stellung genommen. Es hat darin dem Antragsteller einen einstweiligen An-
ordnungsschutz bis zur Entscheidung in der Hauptsache zuerkannt und dargestellt, 
dass nach Auffassung des Gerichtes § 82 Abs. 4 Satz 1 in der Weise anzuwenden 
ist, dass sich die Beschränkung auf die Inanspruchnahme der häuslichen Ersparnis-
se auf den gesamten in der Einrichtung zu leistenden Lebensunterhalt, also ein-
schließlich des Anteils der Grundsicherung, bezieht. Den Beschluss füge ich zu Ihrer 
Kenntnis bei. 
 
Der Bezirk Oberbayern wird gegen den Beschluss Beschwerde einlegen. Über den 
Ausgang werden wir zeitnah unterrichten. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Dr. Baur 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, 
Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


